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Grußwort des Landtagspräsidenten

»Demokratie ist nicht einfach eine Pille, die einem morgens 
verabreicht wird, und abends ist man kuriert. Sie kann keinem 
Volk aufgezwungen werden. Demokratie ist eine Kultur, die 
in einer Gesellschaft von unten wachsen muss und von oben 
gefördert werden soll.« (Tahar Ben Jelloun)

Dieses Zitat spiegelt wider, mit welcher Intention sich der 
Landtag von Baden-Württemberg im Bereich der politischen 
Bildung engagiert. Er will nämlich einen Beitrag dazu leis-
ten, dass Demokratie von unten wachsen kann. Etwa 20.000 
Schülerinnen und Schüler kommen in jedem Schuljahr in den 
Landtag. Trotz schwieriger werdender Haushaltslage fördert 
das Parlament diese Besuche, indem es die Fahrt nach Stutt-
gart bezuschusst. 

Ich bin überzeugt: Besuche im Landtag stellen ein den Poli-
tikunterricht aller Schularten sinnvoll ergänzendes Angebot 
dar. Die Aufklärung über Aufgaben und Arbeitsweisen des 
Parlaments in Theorie und Praxis trägt mit dazu bei, dass 
Jugendliche ein differenziertes Bild vom Arbeitsalltag der 
Volksvertretung entwickeln. Missverständnisse zu verhin-
dern und Vorurteile abzubauen muss das Ziel einer Erziehung 
hin zu einem politisch interessierten Menschen in unserer 
Gesellschaft sein und bleiben.

Grundlage für einen gelungenen Landtagsbesuch ist in je-
dem Fall eine fundierte Vorbereitung der Schülerinnen und 
Schüler durch die sie betreuenden Lehrkräfte, denen hierbei 
große Verantwortung zukommt. Das vorliegende Heft möchte 
Lehrerinnen und Lehrer bei dieser Aufgabe unterstützen und 
einen Beitrag zum besseren Verständnis des Parlamentaris-
mus leisten. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler den 
Landtag nicht besuchen, sich mit dem Parlament also aus-
schließlich im Unterricht befassen, bietet diese Broschüre 
die Möglichkeit zu einer interessanten Annäherung an die 
Institution und deren Arbeitsweise.

Ich bin der Auffassung, die Landeszentrale für politische 
Bildung hat in Zusammenarbeit mit dem Landtag von Baden-
Württemberg ein abwechslungsreiches, sachlich profundes 
und zugleich ein an Jugendlichen orientiertes Werk für den 
Politikunterricht geschaffen. 

Editorial

Der Landtag von Baden-Württemberg ist nicht nur die Herz-
kammer der Landespolitik, sondern auch ein zentraler au-
ßerschulischer Lernort. Für die zahlreichen Schülerinnen 
und Schüler, die jedes Jahr das Landesparlament besuchen, 
werden hier Demokratie und Politik greifbar. Zu einer gefes-
tigten Demokratie gehört ein starkes Fundament politischer 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Dazu ist die Iden-
tifi kation mit ihrer politischen Vertretung notwendig. Mit 
dem vorliegenden Themenheft unterstützen wir gerne das 
Bestreben des Landtags, diese Identifi kation zu schaffen. 
Dies setzt zum einen Transparenz und zum anderen die Ver-
mittlung von Sachkenntnis voraus. Dazu gehört unabding-
bar, insbesondere junge Menschen über die Aufgaben des 
Landtags und der Abgeordneten zu informieren und sie mit 
der Arbeitsweise des Parlaments vertraut zu machen. 

Politik & Unterricht nimmt in ihrem dreißigsten Jahrgang 
in der baden-württembergischen Bildungslandschaft einen 
festen Platz ein. Die Zeitschrift tritt nunmehr auch in einem 
neuen »Kleid« auf, wird farbiger, moderner und damit den 
visuellen Ansprüchen unserer Zeit besser gerecht. 

Nach dem Eintritt von Siegfried Schiele in den Ruhestand 
und dem damit verbundenen Wechsel in der Direktion der 
Landeszentrale für politische Bildung bleibt es selbstver-
ständlich bei der Zusammenarbeit mit der bewährten Re-
daktion.
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Geleitwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport
»Der Landtag – was macht der eigentlich? Wer macht da was? 
Ist der wirklich nötig? Kostet doch nur! Und dieses ewige 
Palaver! Reicht uns nicht der Bundestag?«, so hört man 
immer wieder Jugendliche fragen. »Brauchen wir tatsächlich 
sechzehn Länderparlamente?«

Ja, wir brauchen! Der Föderalismus ist ein Charakteristikum 
Deutschlands, so typisch, dass die englische Sprache sogar 
die deutsche Bezeichnung für die Bundesländer übernom-
men hat: »the Länder« heißt es in Berichten über die Bun-
desrepublik häufi g. So tief verwurzelt ist der Föderalismus, 
dass die Identität vieler stark durch die Zugehörigkeit zu 
einem Bundesland geprägt ist. Identifi kation mit dem eige-
nen Land – das heißt in Deutschland oft zweierlei: Identi-
fi kation mit dem Bundesstaat, mit Deutschland, aber eben 
auch Identifi kation mit dem jeweiligen Bundesland, mit 
Baden-Württemberg oder Bayern, Sachsen oder Thüringen. 
Und das liegt nicht nur an der Geschichte, an der Kultur und 
an der Landschaft des jeweiligen Bundeslandes. Es liegt auch 
daran, dass jedes Bundesland eine eigene Politik gestaltet 
– in viel höherem Maße als in anderen europäischen Län-
dern, deren Regionen keine eigenständigen Staaten sind. 

Wir brauchen den Föderalismus. Das zeigt sich auch daran, 
dass gerade eine Kommission zur Reform des Föderalismus 
daran arbeitet, die Aufgabenverteilung zwischen Bund und 
Ländern neu zu ordnen, damit Zuständigkeiten eindeutiger 
und Entscheidungen transparenter werden.

Die Landeszentrale für politische Bildung legt nun ein Heft 
vor, das anhand aktueller und anschaulicher Materialien Auf-
gaben und Funktionen des Landtags von Baden-Württemberg 
beleuchtet. Jugendliche können anhand konkreter Beispiele 
erkennen, wie der Landtag arbeitet. Sie erkennen, dass viele 
landespolitische Entscheidungen sie und ihren Erfahrungs-
bereich unmittelbar betreffen. Mit dem vorliegenden Heft 
sind sie bestens für einen Besuch im Landtag vorbereitet, wo 
sie einen Einblick in die Landespolitik erhalten und dadurch 
vielleicht eine erste Antwort auf die schwierige Frage fi nden: 
»Politik – was ist das?« Wenn dies auch noch ein bisschen 
Politikverdrossenheit abbauen würde, wäre viel erreicht. 

Johanna Seebacher
Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

DIE AUTOREN DIESES HEFTES
v.l.n.r.: Ulrich Manz (federführend; Rektor der Schillerschule 
Esslingen und langjähriges Redaktionsmitglied von Politik 
& Unterricht), Elisabeth Krause, Kurt Schneider-Helling
(beide Besucherdienst des Landtags) und Dr. Reinhold 
Weber (LpB, geschäftsführender Redakteur von Politik & 
Unterricht).
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Der Landtag von Baden-Württemberg
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●●● EINLEITUNG

Mehr als 40.000 Menschen besuchen jährlich den Land-
tag von Baden-Württemberg. Etwa die Hälfte davon sind 
Schülerinnen und Schüler. Die Zahlen belegen eindrucksvoll, 
welche Bedeutung das Landesparlament als außerschuli-
scher Lernort hat.

Die Bedeutung des Landtags
»Die Staatsgewalt geht vom Volke aus«, so sagt es die 
Verfassung des Landes Baden-Württemberg. Aber warum 
eigentlich Parlamente? Damit ist eine der Grundfragen ange-
sprochen, die es mit Schülerinnen und Schülern im Vorfeld 
eines Landtagsbesuchs zu diskutieren gilt. Die Bedeutung 
des Parlaments in der repräsentativen Demokratie ist dabei 
besonders herauszuarbeiten. Die Staatsgewalt wird vom Volk 
in Wahlen und Abstimmungen und durch die besonderen 
Organe der Gesetzgebung (Legislative), der vollziehenden 
Gewalt (Exekutive) und der Rechtsprechung (Judikative) 
ausgeübt. Das Parlament hat dabei eine zentrale Funktion: 
Es ist die demokratisch gewählte Vertretung des Volkes. Die 
Abgeordneten sind demokratisch legitimierte Repräsentan-

ten des Volkes. Sie vertreten in der repräsentativen Demo-
kratie das Volk als den Souverän.

In einer modernen Gesellschaft stellt der Staat eine ganze 
Fülle unterschiedlicher Leistungen zur Verfügung. Für jeden 
Einzelnen regelt er zahlreiche Lebensbereiche. Darüber muss 
im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit verhandelt und 
entschieden werden. Aber auch Konfl ikte, die in der Ge-
sellschaft bestehen, müssen geregelt werden. Wo soll eine 
Straße gebaut werden? Darf eine muslimische Lehrerin an 
einer baden-württembergischen Schule ein Kopftuch tragen? 
Solche und viele andere Fragen werden im Parlament behan-
delt und entschieden. Die Volksvertretung ist ein Ort des 
nach demokratischen »Spielregeln« festgelegten Konfl ikt-
austrags, der Diskussion, Debatte und Entscheidung.

Im Parlament werden Mehrheiten gebildet und Gesetze ge-
macht. Das geschieht nach den demokratischen Regeln von 
Mehrheit und Minderheit, von Überzeugen und Kompromiss. 
Die Gesetze erhalten ihre Legitimität, weil sie von gewähl-
ten Volksvertretern verabschiedet werden. Demokratisches 
Handeln setzt Mehrheiten voraus. Nur demokratisch zu-
stande gekommene Mehrheiten legitimieren die staatliche 
Machtausübung. Demokratie beruht also auf einem Grund-
konsens: Die Minderheit akzeptiert die Entscheidungen der 
Mehrheit, die Mehrheit gewährt der Minderheit Schutz.

Politik & Unterricht • 4-2004



4

Kompetenzverlust der Länderparlamente
Der zentralen demokratischen und verfassungsrechtlichen 
Bedeutung des Landtags steht die Tendenz zum Bedeu-
tungsverlust der Länderparlamente gegenüber – auch in 
der öffentlichen Wahrnehmung. Bei einer von Schülerinnen 
und Schülern der Schillerschule Esslingen durchgeführten 
Passantenbefragung nach den Landtagsabgeordneten ihres 
Wahlkreises ergab sich ein eher ernüchterndes Bild. Nur 
wenige der Interviewten kannten die Namen ihrer parla-
mentarischen Vertreter. Auch wenn es sich hier nur um eine 
spontan initiierte Zufallsumfrage handelte, dürfte das Ergeb-
nis einer landesweiten repräsentativen Umfrage vermutlich 
kaum besser ausfallen.

Betrachtet man die Wahlbeteiligung bei den baden-württem-
bergischen Landtagswahlen seit 1952, so ist zunächst bis 
1972 ein Anstieg, nach 1972 jedoch ein kontinuierlich nach-
lassendes Interesse an den Wahlen festzustellen. Trotz des 
deutlichen Rückgangs der Wahlbeteiligung stehen die Land-
tagswahlen bei den Wählerinnen und Wählern jedoch höher 
im Kurs als die Wahlen zu den kommunalen Parlamenten oder 
zum Europäischen Parlament. Nur die Wahlen zum Bundestag 
lockten bisher mehr Wahlberechtigte an die Urnen.

Selbst wenn man feststellt, dass die Landtagswahlen in der 
Gunst der Wählerinnen und Wähler an zweiter Stelle stehen, 
kann man den Rückgang der Wahlbeteiligung nicht kommen-
tarlos hinnehmen. Die Frage nach den Ursachen und Gründen 
drängt sich auf. Liegt es an einem allgemein nachlassen-
den Interesse an politischen Vorgängen? Gibt es zu wenige 
landespolitische Themen und Entscheidungen, die für die 

Bevölkerung von mobilisierender Bedeutung sind? Gelingt 
es dem Landesparlament in zu bescheidenem Ausmaß, seine 
politischen Entscheidungen, die in viele Bereiche unseres 
Lebens eingreifen und unseren Alltag mitbestimmen, so 
transparent zu machen, dass sich eine große Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger angesprochen fühlt? Wird die Lan-
despolitik zunehmend von bundes- und europapolitischen 
Themen überlagert, so dass baden-württembergische Aspek-
te immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden? Und 
welche Rolle spielen in diesem Prozess die Medien?

Unbestritten ist jedoch die Tatsache, dass es seit einigen 
Jahren einen Kompetenzverlust der Länderparlamente gibt. 
Nicht nur dem baden-württembergischen Landtag macht 
dieser Umstand zu schaffen. Nahezu alle Landesparlamente 
diskutieren dieses Problem und suchen nach Lösungen. 
Dabei stellen sie fest, dass die wohl wesentlichste Ursache 
die Kompetenzverlagerung weg von den Ländern hin zum 
Bund und der Europäischen Union ist. Die Landtage haben 
Freiräume für die eigene Politikgestaltung verloren und zahl-
reiche originäre Länderzuständigkeiten an den Bund und die 
EU abtreten müssen. Durch die Verfl echtung der politischen 
Ebenen wird es für die Bevölkerung im Land immer schwie-
riger zu erkennen, welche Institutionen und Parteien für 
bestimmte Aufgaben und Entscheidungen die Verantwortung 
tragen. Wenn klare Alternativen nicht erkennbar sind, kann 
auch dies ein Grund dafür sein, dass die Wahlberechtigten 
den Wahlurnen fernbleiben. 

LM
Z

Einleitung
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1 In: Das Parlament vom 29. Dezember 2003. 
2  Vgl. hierzu das Heft 2/2005 der LpB-Zeitschrift »Bürger im Staat«, das 

im Juni 2005 erscheint (»Föderalismus auf dem Prüfstand«).

Wie will man nun aus diesem Dilemma herauskommen? 
Sowohl auf Landes- und Bundesebene wie auch im verein-
ten Europa gibt es die Einsicht, dass eine Entfl echtung der 
Aufgaben von Europäischer Union, Bund und den Ländern 
unabdingbar ist. Der baden-württembergische Ministerprä-
sident Erwin Teufel äußerte sich dazu folgendermaßen: »Die 
Gestaltungsrechte der Länder müssen gestärkt werden, um 
mehr Bürgernähe und Effi zienz zu erreichen. Wir brauchen in 
Deutschland mehr Gestaltungsföderalismus. Wir müssen Ent-
scheidungsstrukturen schaffen, die am Prinzip der Subsidia-
rität ausgerichtet sind. Die Menschen müssen wieder besser 

durchschauen können, wer für welche Politik verantwortlich 
ist.«1 Diese Fragen sind die zentralen Diskussionspunkte der 
vom Bundestag und Bundesrat im Winter 2003 einberufenen 
Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ord-
nung (so genannte Föderalismuskommission).2

Die wichtigsten Steuer-
einnahmen und Aufgaben-
felder der Gemeinden, der 
Länder und des Bundes im 
Überblick.

Einleitung

VON DER SCHLAGFERTIGKEIT DER ABGEORDNETEN

Abg. Boris Palmer (GRÜNE): »Sie haben Mut, wenn es 
um den Straßenbau geht. Dann sind Sie ein baden-
württembergischer Löwe. … Wenn es um die Schiene 
geht, haben Sie den Mut eines hohenlohischen Zwerg-
kaninchens.«

Reaktionen auf die Rede des Abg. Dieter Kleinmann 
(FDP/DVP), Pfarrer und Dipl.-Volkswirt:
Abg. Max Nagel (SPD): »Wenn Mäuse auf den Tischen 
tanzen, dann sprach der Pfarrer von Finanzen!«
Abg. Heike Dederer (GRÜNE): »Beim Kollegen Klein-
mann hat man zumindest phasenweise den Eindruck 
gehabt, er als Pfarrer hätte den Teufel als Vorbild.«

Abg. Dieter Kleinmann (FDP/DVP): »Ich mache es wie 
Martin Luther: Tritt fest auf, mach’s Maul auf, hör bald 
auf. Danke schön.«

Abg. Jürgen Walter (GRÜNE): »Sie haben vielleicht 
einmal etwas von Glasnost in der Sowjetunion gehört, 
aber Transparenz in der Agrarpolitik war für Sie ein 
Fremdwort.« (Zwischenruf des Abg. Richard Drautz, 
FDP/DVP, Weinbaumeister). Abg. Dr. Dieter Salomon 
(GRÜNE): »Der Drautz versteht mehr vom Glas Most 
als von Glasnost!«

Abg. Dr. Eugen Klunzinger (CDU), Universitätsprofes-
sor: »An die Verelendung der Studenten glaube ich 
nur unter zwei Voraussetzungen: Erstens wenn ich im 
Umkreis von fünf Kilometer um die Universität einen 
Parkplatz und wenn ich abends in der Kneipe einen 
Sitzplatz fi nde.« 

Die Zitate stammen aus der 13. Legislaturperiode des Landtags 
von Baden-Württemberg.
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Zur Konzeption dieses Heftes
Die zahlreichen Gäste des Landtags aus nah und fern, da-
runter jährlich annähernd 20.000 Schülerinnen und Schüler, 
bekunden durch ihren Besuch ihr Interesse an der Arbeit des 
Landesparlaments. Diese Besuche von Schulklassen bieten 
ein den Gemeinschaftskunde- und Politikunterricht aller 
Schularten ergänzendes Angebot. Der Landtag als wichtiger 
außerschulischer Lernort ergänzt durch Besuchsprogramme, 
durch die Teilnahme an Plenarsitzungen und durch Gespräche 
mit Abgeordneten in hervorragender Weise die unterricht-
liche Arbeit. Das vorliegende Heft von Politik & Unterricht 
will diese Aufgabe unterstützen. Es wendet sich vor allem 
an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und soll 
sowohl der Auseinandersetzung mit dem Landtag dienen, 
wenn für die Schulklasse kein Parlamentsbesuch geplant ist, 
als auch der konkreten und intensiven Vor- bzw. Nachberei-
tung eines Besuchs im Landtag. 

Einen Anspruch auf Vollständigkeit kann das Heft nicht 
erfüllen. Vielmehr wurde es mit der Absicht erarbeitet, den 

●●●  BAUSTEIN A

RECHTE UND FUNKTIONEN DES LANDTAGS

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hat mit 
Artikel 20 die bundesstaatliche Ordnung zwingend vorge-
schrieben. Die Gliederung des Staates in Bund und Länder 
als verfassungsrechtliches Organisationsprinzip ist mit einer 
Bestands- und Unantastbarkeitsgarantie festgeschrieben wie
nur wenige andere Verfassungsnormen (Art. 79, 3 GG). Selbst 

Schülerinnen und Schülern die entscheidenden Institutio-
nen, Arbeitsinstrumente und Arbeitsabläufe des Parlaments 
nahe zu bringen. Baustein A setzt sich mit den Rechten 
und Funktionen des Landtags auseinander, ohne die die 
Bedeutung des Landtags und seine Arbeitsabläufe kaum 
zu verstehen sind. Im Zentrum des Bausteins B stehen die 
Abgeordneten, ihr Zusammenschluss zu Fraktionen sowie 
der »Arbeitsalltag« der Abgeordneten in Ausschüssen und 
Arbeitskreisen. Baustein C liefert anhand des Gesetzes über 
das Kopftuchverbot für muslimische Lehrerinnen an baden-
württembergischen Schulen ein detailliertes und Schülerin-
nen und Schüler ansprechendes Beispiel, warum und wie 
der Landtag ein Gesetz macht. Dabei gilt zu betonen, dass 
die engere Zielsetzung dieses Bausteins darin liegt, anhand 
eines konkreten Beispiels nachzuvollziehen, wie ein Gesetz 
entsteht. Darüber hinaus kann der Baustein natürlich auch 
zur Diskussion über das Kopftuchverbot selbst dienen.

mit einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit darf die 
Bundesstaatlichkeit nicht beseitigt werden. Auch die wich-
tigsten Kompetenzen der Länder müssen erhalten bleiben. 
Dies gilt sowohl für die Mitwirkung an der Gesetzgebung 
des Bundes als auch für das Recht einer eigenständigen 
Landesgesetzgebung.

Baustein A

Die Gesetzgebung zum so genannten »Kopftuch-
verbot« in den deutschen Ländern (Stand: Ende 
Juni 2004).
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Der Landtag ist ein demokratischer Ort politischen Interes-
senausgleichs und legislativen Entscheidens. Dabei ist das 
Landesparlament kein »Bundestag im Kleinen«, sondern ein 
Parlament eigener Art, mit eigenen Rechten, Funktionen 
und mit einem eigenen Profi l. Die wichtigsten Funktionen 
des Landtags sind:2

Gesetzgebungsfunktion
Die Gesetzgebung ist die wichtigste Aufgabe der demokra-
tisch gewählten Volksvertretung. Von besonderer Bedeutung 
ist dabei das Recht des Landtags, über den Landeshaushalt 
und damit über die Verwendung der öffentlichen Gelder zu 
beschließen. Dieses Etatrecht wird deshalb auch das »Kö-
nigsrecht« des Parlaments genannt. Das Gesetzesinitiativ-
recht steht generell den Abgeordneten, der Landesregierung 
und – durch Volksbegehren – dem Volk zu. In der Praxis 
macht jedoch die Regierung von ihrem Initiativrecht in weit 
größerem Umfang Gebrauch als das Parlament.

Kontrollfunktion
Vertrauen und Kontrolle sind in der parlamentarischen De-
mokratie eng miteinander verknüpft. Die Regierung braucht 
das Vertrauen der Mehrheitspartei(en) im Parlament. Ande-
rerseits ist sie hinsichtlich der Recht- und Zweckmäßigkeit 
ihres Handelns der Kontrolle des gesamten Parlaments unter-
worfen. Die Notwendigkeit einer wirksamen Parlamentskon-
trolle hat sich mit dem Bedeutungszuwachs der Regierung 
und der Verwaltung noch verstärkt. Dies hat dazu geführt, 
dass sich auch das Schwergewicht der Parlamentsarbeit 
– und hier vor allem der der Opposition – auf die Kontrolle 
der Regierung verlagert hat.

Wahlfunktion
In der Wahlfunktion des Landtags kristallisiert sich ein zen-
trales Merkmal der parlamentarischen Demokratie, denn die 
Regierung geht aus dem vom Volk gewählten Parlament 
hervor. Der Landtag wählt andere Verfassungsorgane des 
Landes. Dabei ist in Baden-Württemberg – anders als im 
Bund – die Rolle des Parlaments bei der Regierungsbildung 
nicht auf die Wahl des Regierungschefs begrenzt, auch wenn 

diese sicherlich im Mittelpunkt steht. Der Landtag bestätigt 
mit seiner Mehrheit auch das Kabinett als Ganzes sowie 
einzelne Minister, die im Laufe einer Wahlperiode vom Re-
gierungschef neu berufen werden.

Die Wahl- und Auslesefunktion des Landtags wird noch in 
weiteren Punkten deutlich. Das Parlament wählt die Mitglie-
der und den Präsidenten des Staatsgerichtshofs. Auch bei 
der Ernennung des Präsidenten des Landesrechnungshofs 
sowie des Landesbeauftragten für den Datenschutz ist die 
Zustimmung des Landtags erforderlich.

Repräsentations- und Artikulationsfunktion
Das Parlament repräsentiert die Meinungs- und Interes-
senvielfalt im Land. Die Parteien nehmen den Willen der 
Wählerinnen und Wähler auf, den die Abgeordneten als 
Parteienvertreter repräsentieren. Das Parlament hat damit 
Repräsentations- und Artikulationsfunktion, indem es den 
Willen der Bevölkerung zum Ausdruck bringt sowie Interes-
sengegensätze und Konfl ikte ausgleicht und regelt.

Öffentlichkeits- und Debattenfunktion
Der Landtag hat die Aufgabe, in Rede und Gegenrede politi-
sche Themen zu debattieren. Das Plenum ist Forum politischer 
und öffentlicher Debatte. Neben den nichtöffentlichen Ar-
beitsbereichen der parlamentarischen »Werkstatt« steht das 
Plenum mit »Schaufenster-« oder »Bühnencharakter«. Der 
Kern der Funktionen der Plenarsitzungen ist die »öffentliche 
Darstellung der zur politischen Entscheidung anstehenden 
Angelegenheiten des Gemeinwesens«.3 Diese Funktion von 
Plenarsitzungen gilt es zu unterstreichen, denn hier geht 
es nicht darum, den politischen Kontrahenten argumentativ 
zu überzeugen.

2 Die funktionale Kategorisierung erfolgt weit gehend nach Wichard 
Woyke: Landtage, in: Uwe Andersen/Wichard Woyke (Hrsg.): Hand-
wörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 
4. Aufl ., Bonn (Leske + Budrich) 2000, S. 364–366.

3  Joachim Detjen: Parlamentsdidaktik – Grundsätzliche Bemerkungen über 
Exkursionen zum Bundestag, in: Politik unterrichten Heft I-II/2002, 
S. 20.

Baustein A

Die Abgeordneten bei der Abstimmung 
vor der voll besetzten Tribüne mit Be-
suchern und Medienvertretern.
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Da aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Parlament die 
Entscheidung in aller Regel feststeht, hat die Plenardebatte 
meist symbolischen Charakter. Sie dient nicht »der Suche 
nach, sondern der Legitimierung von Entscheidungen« (Joa-
chim Detjen). Hier werden Mehrheitsentscheidungen vor der 
Öffentlichkeit gerechtfertigt oder in Frage gestellt, nicht 
aber eine ergebnisoffene Diskussion geführt. Dieser Diskurs 
fi ndet in der Regel hinter verschlossenen Türen in den Frak-
tions-, Arbeitskreis- und Ausschusssitzungen statt.

Der Landtag im Dialog mit der Öffentlichkeit
Politik und Medien brauchen sich wechselseitig. Sie stehen 
sich weniger im Sinne einer Gewaltenteilung gegenüber, in 
der die Medien als »vierte Gewalt« agieren, sondern vielmehr 
in einem symbiotischen Tauschverhältnis. Politik braucht 
Kommunikationsmittel und nutzt die Massenmedien als öf-
fentliche Bühne. Die Medien ihrerseits sind auf politische 
Informationen angewiesen.

Das Landtagsplenum tagt öffentlich und steht somit der 
medialen Berichterstattung offen. Spätestens hier wird 
das Plenum mehr als nur die Plattform unterschiedlicher 
Meinungen und Interessen, sondern wichtiger Faktor der 
öffentlichen Meinungsbildung. Dem Parlament kommt hier 
– neben der Entscheidungsfi ndung – auch die Funktion der 
Informationsvermittlung und damit der Willensbildung nach 
außen zu.

In der Mediengesellschaft entscheidet sich politischer 
Erfolg auch in der medialen Vermittlung. Demokratie und 
Kommunikation gehören eng zusammen, denn Politik ist 
»zustimmungsabhängig und begründungspfl ichtig«.4 Wer 
politischen Einfl uss ausüben und diesen legitimieren will, 
braucht dazu die Öffentlichkeit. Jedes demokratisch ge-
wählte Parlament hat eine einheits- und identitätsstiftende 
Funktion, weil es Konfl ikte kanalisiert und in einem Legi-
timation schaffenden Verfahren regelt. Der Landtag kämpft 
dabei um das knapper werdende Gut Aufmerksamkeit, indem 
das parlamentarische Geschehen medialen Darstellungsre-
geln und -zwängen folgt. 

Als praktisches Beispiel: Ein Tagesordnungspunkt, über den 
am selben Tag noch in der »Prime Time« oder am nächsten 
Tag in der Presse berichtet werden soll, muss am Morgen 
behandelt werden, um rechtzeitig medial verarbeitet werden 
zu können. Dass dabei aus einer zweistündigen Debatte ein 
sechzig Sekunden dauernder Schlagabtausch zwischen dem 
Regierungschef oder den Fraktionsvorsitzenden bzw. den Op-
positionsführern wird, ist den Akteuren am Rednerpult wohl 
bekannt. Sie wissen: Nur eine zentrale Aussage mit nicht 
mehr als zwanzig Wörtern oder ein einziger gut gesetzter 
»verbaler Treffer«, am besten noch mit entsprechender Mimik 
und Gestik vorgetragen, fi ndet – wenn überhaupt – den Weg 
in die Abendnachrichten. Was Nachrichten- und Unterhal-
tungswert hat, wird also von beiden Seiten bestimmt. 

UNTERRICHTSPRAKTISCHE HINWEISE

Baustein A beginnt mit der Vermittlung der bundesstaatli-
chen Ordnung Deutschlands und der Eigenstaatlichkeit seiner 
Länder (A 1 – A 3). Es folgt die Auseinandersetzung mit den 
Gesetzgebungszuständigkeiten im Bundesstaat und mit der 
Frage, welche Zuständigkeiten der Landtag hat (A 4 – A 8).
In welchen Bereichen beschließt der Landtag Gesetze, die 
ganz konkret auch den Lebensbereich Jugendlicher betreffen 
(A 6 und A 7)?

A 8 liefert ein Quiz zu den Zuständigkeiten der drei politi-
schen Ebenen: Kommune, Land und Bund. A 9 stellt in einer 
Karikatur den Kompetenzverlust der Landespolitik gegen-
über dem Bund und der EU dar.

Die Materialien A 10 und A 11 führen über den Aspekt 
der Gewaltenteilung und über die Frage »Warum eigentlich 
Parlamente?«, zur Auseinandersetzung mit der Gesetzge-
bungsfunktion des Landesparlaments. Wer hat das Recht, 
Gesetzesvorschläge in das Parlament einzubringen (A 12)?
Warum wird das Etatrecht des Landtags das »Königsrecht« 
des Parlaments genannt (A 13)?

Der Landtag kontrolliert Regierung und Verwaltung. Welche 
Kontrollinstrumente stehen den Abgeordneten dabei zur Ver-
fügung? Die Materialien A 14 – A 16 schaffen den Zugang zu 
dieser Frage, während A 17 Beispiele von Anträgen aus den 
Landtagsfraktionen bringt. Über die Homepage des Landtags 
kann dieses Material aktuell ergänzt werden. Unter dem Menü-
punkt »Dokumente« stehen hier – auch mit einer Volltextsu-
che versehen – aktuelle Anträge und Initiativen der Abgeord-
neten zur Verfügung. Die Materialien A 18 und A 19 stellen 
die parlamentarischen Kontrollinstrumente der »dringlichen 
Anträge« und der Untersuchungsausschüsse vor.

Mit den Materialien A 20 – A 22 wird die Wahlfunktion des 
Parlaments erschlossen. Ein Quiz zur Frage »Wer wählt wen?« 
(A 23), schließt sich an. Anhand der Materialien A 24 – 
A 27 lässt sich die Repräsentationsfunktion des Landtags 
diskutieren. Welche Berufsgruppen sind im Landtag stärker 
vertreten als andere? Muss das Parlament die Sozialstruktur 
der Gesellschaft getreu abbilden? Die Karikatur A 27 dient 
als Einstieg in eine Diskussion.

Das Parlament steht im Dialog mit der Öffentlichkeit. Vor 
allem die Debatten- und Artikulationsfunktion des Landtags 
wird im letzten Teil von Baustein A thematisiert (A 28 –
A 31). Hier wird auch der enge Zusammenhang zwischen 
Parlament und Medien beleuchtet. Unter welchen Rahmen-
bedingungen arbeiten Medien und worüber berichten sie 
bzw. berichten sie nicht? Nach welchen Regeln und Mecha-
nismen wählen sie aus? Die Materialien eignen sich sowohl 
als Unterrichtseinstieg als auch als Grundlage für eine Dis-
kussion. Die Erziehung zum verantwortungsvollen Umgang 
mit Medien können sie aber nicht ersetzen (vgl. Politik & 
Unterricht Heft 1/2001, »Medien«).4  Vgl. Ulrich Sarcinelli: Demokratie unter Kommunikationsstress? Das 

parlamentarische Regierungssystem in der Mediengesellschaft, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte B 43/2003, S. 39–46.
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Im Folgenden werden drei Projekt- und Suchvorschläge für 
Schülerinnen und Schüler vorgestellt, die sich sowohl für 
Klassen eignen, die keinen Landtagsbesuch machen, als 
auch für Klassen, die den Landtag besuchen. Es handelt 
sich dabei um Aufträge, die auch im Rahmen eines Fächer 
verbindenden Unterrichts eingesetzt werden können. Der 
dritte Vorschlag ist für die Vorbereitung und Aufarbeitung 
eines Landtagsbesuchs gedacht, wobei sich die Suchauf-
träge auch miteinander kombinieren lassen.

A: Berichterstattung über landespolitische Themen
Analysiere – am besten mehrmals und vergleichend über 
eine ganze Woche hinweg – den landespolitischen Teil 
der Tageszeitung(en) bei dir vor Ort, das Fernsehpro-
gramm (SWR – Südwestfernsehen, 19.15–20.00 Uhr oder 
die »Ländersache«, donnerstags, 20.15–21.00 Uhr) und 
beantworte dabei folgende Fragen:

1. Über welche landespolitischen Themen berichten diese 
Medien? Finde für die jeweilige Nachricht eine treffende 
Kurzüberschrift mit nicht mehr als drei Wörtern.

2. Teile die Nachrichten danach ein, über welche der 
folgenden Akteure berichtet wird:
◗ Landtag – Landesparlament
◗ einzelne Abgeordnete
◗ Fraktionen im Landtag (CDU, SPD, FDP/DVP, GRÜNE)
◗ Parteien im Land (CDU, SPD, FDP/DVP, GRÜNE und 

andere)
◗ Ministerpräsident
◗ Ministerinnen und Minister – Landesregierung 

3. Halte fest, wie viele Minuten/Sekunden der Fernseh-
beitrag bzw. wie viele Seiten/Zeilen der jeweilige Zei-
tungsartikel hat.

4. Zeichne eine Tabelle mit sechs Zeilen und sechs Spal-
ten. Waagrecht trägst du die Wochentage Mo.–Sa. auf, 
senkrecht die sechs Akteure aus Aufgabe 2. Trage nun die 
in Aufgabe 1. gefundenen Kurzüberschriften und die dazu 
gehörenden Min./Sek. bzw. Seiten/Zeilen in die Tabel-
le ein.

5. Welche Auffälligkeiten stellst du fest? Wie ist dein 
erster Eindruck? Welche Gründe gibt es deiner Meinung 
nach für dein Ergebnis?

B: Plenumssitzung (ohne Besuch im Landtag)
1. Besorge dir eine Woche vor einer Plenarsitzung – 
denn erst dann steht sie fest – die jeweilige Tagesord-
nung (www2.landtag-bw.de/aktuelles/tagesordnungen/
plenum.asp). Wenn du kannst, dann schaue dir auch 
die Plenumssitzung im Livestreaming an (www2.landtag-
bw.de/aktuelles/landtag_live/index.asp).

2. Halte mit Stichworten fest, welche Themen behandelt 
werden. Welche parlamentarischen Instrumente – Debatte, 
Antrag, Große Anfrage – kommen dabei zum Einsatz?

3. Kommen die Debatten, Anträge usw. von einer der 
Regierungs- oder von einer der Oppositionsfraktionen? 
Was bezweckt deiner Meinung nach die Antrag stellende 
Fraktion damit?

4. Welche Themen werden von deiner Tageszeitung und 
vom Fernsehen (Sendezeiten siehe oben) aufgegriffen? 
Was läuft als Vorausmeldung, worüber wird in der Abend-
sendung oder am nächsten Tag berichtet?

5. Über wie viele Themen wird bzw. wird nicht berichtet? 
Findest du Parallelen oder Auffälligkeiten beim Vergleich 
zweier Plenartage?

6. Nach welchen Kriterien fällt deiner Meinung nach die 
Entscheidung, über welche Themen im Fernsehen und in 
der Zeitung berichtet bzw. nicht berichtet wird?

C: Beobachtungsauftrag: Plenarsitzung und Vergleich 
mit Medienberichterstattung
1. Halte die Eindrücke, die du auf der Tribüne sammeln 
konntest, kurz schriftlich fest (eventuell mit Beobach-
tungsbogen). Beantworte dabei folgende Fragen: 

◗ Wie lange wurde während deines Tribünenbesuchs über 
ein Thema gesprochen?

◗ Worüber wurde debattiert? 
◗ Welche Redner waren am Pult? 
◗ Wie war das Verhalten im Saal, auf der Besucher- und 

auf der Pressetribüne?

2. Vergleiche deine Aufzeichnungen mit der Abendsen-
dung im Fernsehen und der Berichterstattung am nächs-
ten Tag in der Tageszeitung. Nenne die Unterschiede, die 
dir dabei auffallen!

3. Nach welchen Kriterien fällt deiner Meinung nach die 
Entscheidung, über welche Themen berichtet bzw. nicht 
berichtet wurde?

4. Wenn du Journalist wärst: Hättest du die gleichen 
Themen ausgewählt? Begründe deine Meinung.

5. Setzt euch als Klasse mit der Tageszeitung vor Ort in 
Verbindung. Teilt eure Eindrücke und Schlussfolgerungen 
mit und bittet um eine Stellungnahme aus Sicht der 
Tageszeitung.

PROJEKTVORSCHLÄGE FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Baustein A
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●●● BAUSTEIN B

DIE ABGEORDNETEN

Wenn sich die Fraktionen im Landtag auf eine Erhöhung der 
Diäten der Abgeordneten einigen, wird regelmäßig Kritik in 
der Presse und aus der Bevölkerung laut. Immer wieder wird 
in diesem Zusammenhang das Wort von der »Selbstbedie-
nungsmentalität« der Abgeordneten verwendet. Auch sonst 
ist das Bild von den Volksvertretern in der Öffentlichkeit 
nicht immer das Beste. Optische und medial vermittelte 
Eindrücke von Parlamentsdebatten spielen dabei eine große 
Rolle. Von der Selbstdarstellung oder einem Debattierklub ist 
hier oft die Rede. Abgeordnete glänzen nicht selten während 
den Plenarsitzungen durch Abwesenheit, oder sie blättern 
scheinbar gelangweilt in Zeitungen und Zeitschriften.

Diese Vorwürfe lassen sich in vielen Fällen schnell ent-
kräften, wenn man einen Blick in den Terminkalender der 
Abgeordneten wirft. Sie haben eine ganze Fülle an Terminen 
zu bewältigen und nur selten einen normalen Feierabend. 
Eine wissenschaftliche Untersuchung von Michael Edinger, 
Politologe an der Universität Jena, hat verdeutlicht, dass 
»offenbar ein erhebliches Spannungsfeld zwischen der Aus-
übung des Mandats und der Gestaltung des Privatlebens 
(gesehen wird)«. Außerdem empfi nden es die Abgeordneten 
als belastend, dass sie nur wenig Zeit zur Verfügung haben, 
um sich in Probleme tiefer einarbeiten zu können. Die Fülle 
der Themen, mit denen sie allein im Laufe einer Woche kon-
frontiert werden, geht leicht ins Unüberschaubare. Darüber 
hinaus müssen Abgeordnete meist von einem Termin zum 
nächsten eilen, und dann bleiben eben nur wenige Mög-
lichkeiten, inhaltliche Fragen tiefer gehend zu refl ektieren. 
Ein kleinerer Teil der Abgeordneten gibt auch an, dass sie 
die unzureichende Akzeptanz in der Öffentlichkeit als ein 
Problem empfi nden (vgl. Das Parlament vom 16. Februar 
2004).

Fast automatisch wird die Arbeitszeit der Abgeordneten 
in den Zusammenhang mit ihrem Verdienst gebracht. »Für 
das, was die leisten, verdienen sie viel zu viel«, wird gerne 
behauptet. In der Öffentlichkeit kursieren in diesem Zu-
sammenhang bisweilen Summen, die weit von der Realität 
entfernt sind. Mehr Transparenz wird oft gefordert. Der glä-
serne Abgeordnete ist zwar noch nicht Wirklichkeit, aber die 
allermeisten der Parlamentarier sind bereit, diese Richtung 
zu gehen. Vieles, unter anderem auch die Abgeordneten-
diäten, werden offengelegt. Dies dürfte der richtige Weg 
sein, damit die Abgeordneten wieder mehr Akzeptanz und 
Anerkennung erfahren.

In Baustein B geht es um die Darstellung der Tätigkeiten 
der Landtagsabgeordneten. Als Einstieg werden die Par-
lamentarier als demokratisch gewählte Volksvertreter the-
matisiert. Vorgestellt werden dann Abgeordnete, die im 
Parlament eine besondere Funktion erfüllen, wie z. B. der 
Landtagspräsident und seine Stellvertreter(innen) sowie die 
Fraktionsvorsitzenden. Darüber hinaus werden die meist im 
nichtöffentlichen Raum liegenden Arbeitsstätten der Abge-
ordneten behandelt: die Fraktionen, ihre Arbeitskreise sowie 
die Landtagsausschüsse. Die Auseinandersetzung mit dem 
Arbeitsalltag der Abgeordneten und mit ihrer fi nanziellen 
Entschädigung soll auch dazu dienen, eventuell kritiklos 
übernommene Statements zum Verdienst der Abgeordneten 
in Relation zu ihren Aufgaben zu setzen. Ziel des Bausteins 
ist daher, zu einem differenzierteren Urteil zu gelangen und 
so zu einer Korrektur des Bildes der Parlamentarier beizutra-
gen, sofern dies notwendig ist. 

LM
Z
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UNTERRICHTSPRAKTISCHE HINWEISE

Als Einstieg in diesen Baustein werden folgende Themen-
bereiche behandelt: Wie kommen die Abgeordneten in den 
Landtag, und wie sieht nach der Wahl die Zusammensetzung 
im Parlament aus (B 1 – B 4)? Wahlmodalitäten und Einzel-
heiten zur Landtagswahl werden hier nicht näher behandelt 
(vgl. Politik & Unterricht aktuell 11/2001 und 14/2006). 

In einem zweiten Abschnitt (B 5 – B 7) geht es um die be-
sonderen Funktionen einzelner Abgeordneter. Damit die Ab-
läufe im Landtag möglichst reibungslos funktionieren, üben 
einige Parlamentarier besondere Funktionen mit speziellen 
Aufgaben aus. Hier werden vor allem der Landtagspräsident, 
seine drei Stellvertreter(innen) sowie das Präsidium als par-
lamentarisches Steuerungsgremium vorgestellt.

Eine dritte Sequenz befasst sich mit den Fraktionen, ihren 
Vorsitzenden sowie den Arbeitskreisen der Fraktionen und 
den Ausschüssen des Landtags als den wichtigsten Arbeits-
orten der Parlamentarier (B 8 – B 14). Auch das Thema 
»Fraktionsdisziplin«, das in der Öffentlichkeit meist ähnlich 
undifferenziert dargestellt wird wie die Diätenfrage, wird 
hier diskutiert. Bei Abstimmungen geraten Abgeordnete 
gelegentlich in einen Gewissenskonfl ikt zwischen ihrer ei-
genen Meinung und der Mehrheitsmeinung ihrer Fraktion. 
Weshalb ein Abstimmungsverhalten nach Parteidisziplin 
oft notwendig und legitim ist, ja letztlich der pragmati-
schen Handlungsräson des komplexen Parlamentsbetriebs 
entspricht, versucht B 10 zu erklären. Am Ende dieses Ab-
schnitts wird mit den Materialien B 15 und B 16 der Petiti-
onsausschuss behandelt. Etwa 1.500 Eingaben, die jährlich 
an diese »Notrufsäule für Bürgerinnen und Bürger« gerichtet 
werden, unterstreichen den Stellenwert dieses Ausschusses 
und das Vertrauen, das die Bevölkerung in diesen direkten 
Weg zum Parlament setzt.

In einem letzten Teil geht es um die Abgeordneten und ihre 
konkrete Arbeit. B 17 präsentiert vier von Schülerinnen und 
Schülern einer Hauptschule erarbeitete Interviews mit Ab-

geordneten aller Fraktionen im Landtag. Weitere persönliche 
Details von anderen Parlamentariern, etwa der Wahlkreisab-
geordneten der Schulklassen, lassen sich über das Internet, 
das Volkshandbuch des Landtags von Baden-Württemberg 
und vor allem über die CD-ROM des Landtags recherchie-
ren, wo nach bestimmten Kriterien (z. B. Alter, Kinderzahl 
usw.) gezielt gesucht werden kann. Mit einem Auszug aus 
dem Terminkalender eines Abgeordneten (B 18) kann darü-
ber hinaus die tägliche Arbeitsbelastung der Parlamentarier 
näher ins Visier genommen werden. 

Die Materialien B 19 – B 21 geben die Möglichkeit, die Dis-
kussion um die Abgeordnetendiäten auf einer sachlichen 
Ebene zu führen. Hierzu werden genaues Zahlenmaterial 
(B 19), eine Einschätzung des Verdienstes der Parlamentarier 
(B 20) und nicht zuletzt der Vergleich mit Dienstbezügen 
und Gehältern anderer Berufsgruppen (B 21) angeboten. 
Anhand der Zusammenstellung in B 22 lässt sich über die 
Größe und die Kosten des Landesparlaments auch im Ver-
gleich mit anderen deutschen Parlamenten diskutieren. 

Insgesamt ist aber auch für diesen Baustein zu betonen: 
Handlungsorientierung, visuelle Eindrücke und persönliche 
Kontakte sind über die Behandlung des Themas mit diesem 
Heft hinaus ausgesprochen wichtig. Deshalb wird vorge-
schlagen, ergänzende Arbeitsaufträge zu erteilen, Landtags-
besuche durchzuführen, Abgeordnete in die Schule einzu-
laden und als besonderes »Highlight« eine Abgeordnete 
bzw. einen Abgeordneten einmal bei der Arbeit einen Tag 
oder gar eine Woche lang zu begleiten. Im Zusammenspiel 
zwischen Theorie und praktischer Anschauung kann so ein 
realistisches Bild von der Arbeit der Landtagsabgeordneten 
entstehen.

Die Mitglieder des Ausschusses für 
Schule, Jugend und Sport tagen wie 
alle (Fach-)Ausschüsse in der Regel 
nichtöffentlich.
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●●● BAUSTEIN C

WIE ENTSTEHT EIN GESETZ?
BEISPIEL: DAS GESETZ ZUM KOPFTUCHVERBOT 
AN BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN 
SCHULEN

Politik wird von Menschen für Menschen gemacht. Parla-
mente sind Orte, an denen über Ziele und Wege politischen 
Handelns gestritten wird. Abgeordnete debattieren darüber 
und treffen Entscheidungen, die uns alle angehen und die 
oft tief in unser Leben eingreifen. Um Entscheidungen und 
deren Hintergründe besser verstehen zu können, sollte man 
die Parlamentsarbeit aus eigener Anschauung kennen. Um-
gekehrt reicht aber auch eine Stippvisite im Landtag nicht 
aus, um die komplexen und nicht einfach zu durchschauen-
den Vorgänge verstehen zu können.

Parlamentsdebatten sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der 
Arbeit der Landtagsabgeordneten. Parlamentarische Abläufe 
fordern und binden das Engagement der Parlamentarier zu-
sätzlich in den Fraktionen, Arbeitskreisen und Ausschüssen. 
In den »Werkstätten des Parlaments« fi ndet die eigentliche 
Arbeit statt. Hier diskutieren Expertinnen und Experten, hier 
werden Kompromisse geschlossen und die Entscheidungen 
des Plenums vorbereitet. 

Baustein C befasst sich mit der Entstehung eines Gesetzes. 
Er rückt ab von einer reinen Institutionenkunde, indem er 
den Streit, ob eine muslimische Lehrerin an einer baden-
württembergischen Schule ein Kopftuch tragen darf, zum 
Inhalt wählt. Viele der zuvor vorgestellten Instanzen und 
Institutionen, die in diesen Prozess involviert sind, erschei-
nen hier erneut anhand eines konkreten Beispiels.

Bei der Behandlung des Themas ist von der Seite der Lehren-
den darauf zu achten, dass nicht der Kopftuchstreit, sondern 
die parlamentarischen Vorgänge im Vordergrund stehen. Um 
Lehrende und Lernende auf eine gemeinsame Ausgangsbasis 
zu stellen, ist es notwendig, die Vorgeschichte des Kopftuch-
streits in knappen Zügen zu streifen. Weshalb sich der Land-
tag mit diesem in ganz Deutschland Wellen schlagenden 
Thema beschäftigen muss, wie er es in den Arbeitskreisen, 
Fraktionen und Ausschüssen behandelt, und wie es letz-
ten Endes zum Gesetz kommt, das sollen die Schwerpunkte 
dieses Bausteins sein.

Der Kopftuchstreit ist ein aktuelles Thema mit viel Brisanz. 
Er hat in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregt und auch 
viele Schülerinnen und Schüler, insbesondere die islamischen 
Glaubens, berührt. Zur Behandlung im Unterricht eignet er 
sich deswegen besonders gut, weil an diesem Beispiel die 
Zuständigkeit des Landes verdeutlicht werden kann und sich 
der Ablauf von der Entstehung bis zur Verabschiedung eines 
Gesetzes sehr gut verfolgen lässt.

Fereshta Ludin, muslimische Lehrerin 
und Beschwerdeführerin im Kopftuch-
streit, wird am 24. September 2003 vor 
der Urteilsverkündung im Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe von Jour-
nalisten umlagert. 
Das Land Baden-Württemberg habe 
mit seiner Ablehnung, Frau Ludin 
in den Schuldienst zu übernehmen, 
ihre Religionsfreiheit verletzt, so die 
Verfassungsrichter. Die Bundesländer 
dürfen muslimischen Lehrerinnen das 
Kopftuchtragen im Unterricht aller-
dings verbieten, wenn sie hierzu eine 
»hinreichend bestimmte« gesetzliche 
Grundlage schaffen. 
Der Landtag von Baden-Württemberg 
hat diese Vorgabe des höchsten deut-
schen Gerichts am 1. April 2004 mit 
der Verabschiedung eines entsprechen-
den Gesetzes umgesetzt.
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UNTERRICHTSPRAKTISCHE HINWEISE

Der Fall Ludin hat bundes- und landesweit viel Aufsehen 
erregt. Was war passiert? Das soll in aller Kürze mit C 1 dar-
gestellt werden. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(C 2) setzt einen vorläufi gen Schlusspunkt unter die recht-
liche Auseinandersetzung um das Tragen eines Kopftuches 
in der Schule. Aus C 3 lässt sich entnehmen, weshalb der 
Kopftuchstreit nun zum Thema im Landtag wird. 

Die Materialien C 4 – C 6 thematisieren die Einigung inner-
halb der Regierungskoalition auf einen Gesetzentwurf. Zur 
Ersten Lesung des Gesetzes liegen dann, zusammen mit dem 
Gesetzentwurf der Oppositionsfraktion GRÜNE, dem Landtag 
zwei Gesetzentwürfe vor.

Gesetzgebungsverfahren gehen einen mehrstufi gen Weg 
durch den Landtag. Sie werden vom Plenum an die zu-
ständigen Fachausschüsse verwiesen und dort detailliert 
beraten. Beim Kopftuchstreit holte man sich hier auch 
den Rat von Experten ein. Diese wurden im Ausschuss für 
Schule, Jugend und Sport sowie im Ständigen Ausschuss 
angehört und um ihre Meinung gefragt (C 7). Die Anhö-
rung der Experten deckte einen Schwachpunkt der Ge-
setzesvorlage auf. Der Ständige Ausschuss machte daher 
Vorschläge zu einer Korrektur der Vorlage, der auch der 
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport zustimmte 
(C 8 – C 9).

Am 1. April 2004 befasste sich der Landtag im Plenum in 
Zweiter Lesung mit dem Gesetzentwurf und verabschiedete 
die Novelle endgültig (C 10 – C 11). Damit hatte der Land-
tag von Baden-Württemberg die Aufl agen des Bundesver-
fassungsgerichts umgesetzt und eine gesetzliche Regelung 
getroffen. Mit der Ausfertigung des Gesetzes durch den 
Ministerpräsidenten und seiner Verkündung (C 12) ist der 
Gesetzesvorgang abgeschlossen. 

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über den 
Fall Ludin gilt die Auseinandersetzung um das Tragen eines 
Kopftuchs von Lehrerinnen in der Schule in Deutschland 
für abgeschlossen. Die Unterrichtseinheit sollte aber nicht 
enden ohne die Überlegung: Was ist, wenn der Europäische 
Gerichtshof in Brüssel die Kopftuch-Geschichte neu aufrollt 
(C 14)?

C 15 gibt die Möglichkeit, den gesamten Gesetzgebungspro-
zess nochmals nachzuvollziehen bzw. auf andere Gesetzes-
vorhaben zu übertragen.

Eilfort, Michael (Hrsg.): Parteien in Baden-Württemberg. 
Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württem-
bergs Bd. 31, hrsg. von der Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg, Stuttgart 2004.

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württem-
berg (Hrsg.): Taschenbuch Baden-Württemberg. Gesetze 
– Daten – Analysen, Redaktion: Siegfried Frech, Stuttgart 
2004.

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 
(Hrsg.): Schülerwettbewerb des Landtags. Komm heraus 
– mach mit. Informationen für Einsteiger, CD-ROM, Stutt-
gart 2004.

Landtag von Baden-Württemberg (Hrsg.): Landtag von 
Baden-Württemberg. 13. Wahlperiode 2001–2006, CD-
ROM, Edition 2002.

Landtag von Baden-Württemberg (Hrsg.): Volkshandbuch, 
13. Wahlperiode, 3. Aufl ., Rheinbreitbach (Neue Darm-
städter Verlagsanstalt) 2003.

Landtag von Baden-Württemberg (Hrsg.): Grundgesetz/Lan-
desverfassung, Stuttgart 2003.

Landtag von Baden-Württemberg (Hrsg.): Landtagsspiegel 
Baden-Württemberg, Stuttgart 2004.

Landtag von Baden-Württemberg (Hrsg.): Willkommen im 
Landtag [mehrsprachig verfügbare Broschüre].

LITERATUR

Landtag von Baden-Württemberg (Hrsg.): Unser Petitions-
recht [Faltprospekt].

Landtag von Baden-Württemberg (Hrsg.): Unser Parlament 
im Internet [Faltprospekt].

Landtag von Baden-Württemberg (Hrsg.): So fi nden Sie uns 
[Faltprospekt].

Weber, Reinhold: Baden-Württemberg. Eine kleine politische 
Landeskunde, hrsg. von der Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg, 5. aktualisierte Neuaufl age 
2003.

Als gute Informationsquelle berichtet die bwWoche jeweils 
nach den Plenarsitzungen zusammenfassend über die Be-
schlüsse des Landtags.

Diese Publikationen sind beim Landtag von Baden-Württem-
berg (www2.landtag-bw.de/kontakte/informationsmaterial/
index.asp) und bzw. oder bei der Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg (www.lpb-bw.de/Shop) zu be-
ziehen.

Baustein C
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Der Landtag muss als Ort außerschulischen politischen Ler-
nens erst erschlossen werden. Ohne Vorkenntnisse und ohne 
Beurteilungskriterien ist das Geschehen im Plenarsaal kaum 
zu verstehen. Der Besuch des Landesparlaments sollte immer 
Teil einer Unterrichtseinheit sein, keinesfalls aber ein iso-
liertes Vorhaben.

»Der Besuch des Landtags durch Schülerinnen und Schü-
ler, Studierende, Auszubildende, Anwärter und sonstige Ju-
gendgruppen ist im Rahmen der gemeinschaftskundlichen 
Bildung nützlich und wünschenswert. Die Besuche werden 
daher vom Landtag gefördert und fi nanziell unterstützt. Der 
Landtag führt Besuchsprogramme an Plenarsitzungstagen, 
an anderen Sitzungstagen sowie in der sitzungsfreien Zeit 
durch.«1

Für die Anmeldung von Schulklassen wenden Sie sich bitte 
direkt an den Besucherdienst (vgl. Übersicht S. 15). Bei 
der Entscheidung, ob Sie Ihre Schülerinnen und Schüler für 
das Plenartags- oder für das so genannte »Schulklassenpro-
gramm« anmelden, beachten Sie – neben den pädagogi-
schen Aspekten – bitte Folgendes:

Von den jährlich etwa 40.000 Gästen des Landtags sind in 
der Regel etwa die Hälfte Schülerinnen und Schüler aller 

●●●  ZU BESUCH IM LANDTAG – DAS LANDESPARLAMENT ALS LERNORT

HINWEISE FÜR LEHRERINNEN UND LEHRER

Schularten. Beim Blick in den Sitzungsplan des Jahres 20052

mit 21 Plenarsitzungs- und etwa 75 Ausschuss- bzw. Frak-
tionssitzungstagen ist bereits an den Zahlen erkennbar, 
dass für die Planung von Besuchen mehr Spielraum bei 
den Ausschusstagen besteht. Stellt man zudem den Wunsch 
mehrerer hundert Erwachsenengruppen in Rechnung, den 
Landtag »in Aktion« zu erleben, so lässt sich die Diskrepanz 
zwischen Nachfrage und Angebot für Plenartagsbesuche er-
ahnen. Immerhin erhalten aber rund sechzig Prozent der 
angemeldeten Schulklassen einen Termin. Wichtig ist: Die 
Anmeldung zu einem Schulklassenbesuch muss innerhalb 
der ersten vier Wochen nach Schuljahresbeginn erfolgen 
(vgl. Übersicht S. 15).

1 Richtlinien des Präsidenten des Landtags über die Einführung von 
Schülerinnen und Schülern sowie sonstigen Jugendgruppen in die Par-
lamentsarbeit in der Fassung vom 1. Dezember 2003, S. 1.

2 Sitzungsplan 2005 im Internet unter www2.landtag-bw.de/aktuelles/
termine/sitzungsplan-2005.pdf

LM
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Vor- und Nachbereitung
Unabdingbare Voraussetzung für einen – im Sinne der politi-
schen Bildung – erfolgreichen Landtagsbesuch ist die gründ-
liche Vor- und Nachbereitung des Besuchs im Unterricht. Das 
vorliegende Heft enthält hierzu alle wesentlichen Aspekte.
Unabhängig von der Frage, ob der Besuch nun an einem 
Plenartag oder an einem sonstigen Sitzungstag außerhalb 
des Plenums stattfi ndet, sollte der Besuch des Landespar-
laments am Ende der Unterrichtseinheit stehen. Als Un-
terrichtseinstieg ist insbesondere der Plenumsbesuch nicht 
geeignet, weil die Jugendlichen ohne Vorkenntnisse die 
Vorgänge im Plenum kaum einordnen können.

Besuch an Plenartagen
Die Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg 
kommen in der Regel einmal im Monat an zwei aufeinander 
folgenden Tagen (Mittwoch und Donnerstag) zur Plenar-
sitzung zusammen. Der in der Übersicht genannte Ablauf 
kann aus organisatorischen Gründen kaum variiert werden. 
Der Wunsch, zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt auf 
der Tribüne zu sein, kann nicht berücksichtigt werden, da 
die Einladung zum Besuch sechs Wochen vor der Sitzung 
erfolgt, die Tagesordnung jedoch frühestens eine Woche vor 
der Sitzung bekannt ist.

Die Einführung (ca. 30 Minuten), an der die Schüler gemein-
sam mit anderen Besuchergruppen teilnehmen, beschränkt 
sich auf die Grundstrukturen der parlamentarischen Arbeit, 
eine kurze inhaltliche Einführung in die Tagesordnung und 
auf Hinweise zum Verhalten auf der Besuchertribüne. Auf-
grund der Rahmenbedingungen ist eine intensive inhaltliche 
Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler nicht möglich. 
Dies führt häufi g dazu, dass die Komplexität der behandelten 
Sachverhalte kaum erfasst und nur schwer nachvollzogen 
werden kann.

HINWEISE FÜR DEN BESUCH IM LANDTAG

◗ Bezuschussung der Fahrkosten: www2.landtag-bw.de/
Kontakte/Besucherdienst/Richtlinien_2004.asp

◗ Verhaltensregeln im Landtagsgebäude: www2.landtag-
bw.de/Kontakte/Besucherdienst/hinweise_zum_Auf-
enthalt_im_Landtagsgebaeude.asp

◗ Anfahrtsskizze: www2.landtag-bw.de/kontakte/lage-
plan/index.asp

◗ Busparkplätze: www2.landtag-bw.de/Kontakte/Lage-
plan/Busparkplaetze.asp

Zu Besuch im Landtag

* Für Besuchsprogramme mit Austauschschülerinnen und -schülern gelten besondere Bedingungen.

FÜR SCHULKLASSEN 
AUS

Hauptschule ab Klasse 8 
(2. Halbjahr)

Realschule ab Klasse 9

Gymnasium ab Klasse 10 
(bzw. Klasse 9 bei acht-
jährigem Gymnasium)

Sonder- und Förder-
schule ab Klasse 8 
(2. Halbjahr)

Berufsschule

ANMELDUNG

Anmeldezeitraum:
In den ersten vier 
Wochen nach den Som-
merferien
Anmeldestelle:
Landtag von Baden-
Württemberg
Besucherdienst (BSD)
Konrad-Adenauer-Str. 3
70173 Stuttgart
Fax: 0711/2063-299
Tel.: 0711/2063-228
www.landtag-bw.de/
kontakte

ANMELDEBESTÄTIGUNG

Alle angemeldeten 
Schulen erhalten eine 
Anmeldebestätigung.

Hier können Lehrerinnen 
und Lehrer die elektro-
nisch erfassten Daten 
nochmals überprüfen 
und ggf. telefonisch 
ändern oder ergänzen.

TERMIN

Der Besuchstermin wird 
vom Landtag festgelegt 
(unter Berücksichtigung 
von Schulart, Klassen-
stufe, Wahlkreis, Grup-
pengröße u.v.m.).

EINLADUNG

Sie erfolgt schriftlich 
etwa sechs Wochen vor 
Termin.

a)  bei Plenarsitzungen
(max. 70 Pers./Gruppe)

Gesamtdauer 2 Stunden
30 Min. Einführung (BSD)
60 Min. Besuch der Plenartribüne
30 Min. Gespräch mit Wahlkreis-
abgeordneten oder deren Vertreter

b) an Sitzungstagen der 
Ausschüsse/Fraktionen
(Di, Mi, Do)

Gesamtdauer 2 Stunden
(Sonder-/Förderschulen ca. 1,5 
Stunden)
45 Min. Einführung (Rollenspiel) 
im Plenarsaal
15 Min. Film
60 Min. Gespräch mit Wahlkreis-
abgeordneten oder Vertretern; 
so genanntes »Schulklassenpro-
gramm«

c)  in sitzungsfreien Wochen 
sowie Montag und Freitag
(max. 125 Personen/Gruppe)

Teilweise Schulklassenprogramme, 
aber in der Regel Besuchstage für 
sonstige Gruppen.

ABLAUF

BESUCHSPROGRAMME FÜR SCHULKLASSEN IM LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG (STAND: 03.05.2004)*

PROGRAMME

Politik & Unterricht • 4-2004
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Das Schulklassenprogramm
Außerhalb von Plenumstagen bietet das zweistündige 
»Schulklassenprogramm« aus didaktischer, methodischer 
und entwicklungspsychologischer Sicht gegenüber einem 
Tribünenbesuch eine echte Alternative. Es ist handlungs-
orientiert, methodisch abwechslungsreich, interaktiv, didak-
tisch auf das Abstraktionsniveau der Jugendlichen bis ein-
schließlich zur 10. Klasse zugeschnitten. Daher empfi ehlt 
der Besucherdienst den Landtagsbesuch in dieser Form. Für 
Klassen der Oberstufe ist erfahrungsgemäß der Besuch einer 
Plenumssitzung sinnvoll.

A) Das Rollenspiel
Nach den organisatorischen Präliminarien gehen die Schüle-
rinnen und Schüler in Begleitung ihrer Lehrer und des Besu-
cherdienstes in den Plenarsaal und nehmen dort direkt auf 
den Sitzen der Abgeordneten Platz. Nach der Bestimmung 
eines »Landtagspräsidenten« und zweier »Schriftführer« 
wählen die Schülerinnen und Schüler in der neuen Rolle als 
Abgeordnete »ihren« Ministerpräsidenten. Dieser stellt nach 
der Ernennung seine »Regierungsmannschaft« zusammen. 
In den einzelnen Abschnitten des Rollenspiels erleben die 
Jugendlichen Aufgaben und Bedeutung verschiedener Funk-

Das Rollenspiel im Plenarsaal. 
Die Jugendlichen wählen »ihren« 
Ministerpräsidenten.

LM
Z

Zu Besuch im Landtag

Übertragung der Landtagsdebatte per Livestreaming

Tagesordnung der Plenarsitzungen

Die neuesten Initiativen

Publikationsliste des Landtags

Pressemitteilungen des Landtags

Homepages der vier Landtagsfraktionen

Pressemitteilungen der Landtagsfraktionen

Parlamentsdokumentation

CD-ROM des Landtags: Edition 2002 mit virtuellem Rundgang

www2.landtag-bw.de/aktuelles/landtag_live/index.asp

www2.landtag-bw.de/aktuelles/tagesordnungen/plenum.asp

www2.landtag-bw.de/dokumente/initiativen/index.asp

www2.landtag-bw.de/kontakte/informationsmaterial/index.
asp (mit Bestellfunktion)

www2.landtag-bw.de/aktuelles/pressemitteilungen/index.asp

www2.landtag-bw.de/fraktionen/index.asp

www2.landtag-bw.de/fraktionen/index.asp

www2.landtag-bw.de/dokumente/index.asp
(mit der Möglichkeit der Volltextrecherche)

www2.landtag-bw.de/kontakte/informationsmaterial/index.
asp (mit Bestellfunktion) 

Die folgende Zusammenstellung ermöglicht auch jenen den 
virtuellen Besuch im Landtag, für die es aus schulorgani-
satorischen oder anderen Gründen nicht möglich ist, den 
Landtag vor Ort zu besuchen.

Anhand der Zusammenstellung können Antworten auf fol-
gende Fragen erarbeitet werden:
1. Auf welchen Wegen tritt der Landtag an die Öffentlich-

keit?
2. Wie kann die Öffentlichkeit erfahren, was aktuell im 

Landesparlament geschieht?

Politik & Unterricht • 4-2004
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SCHÜLERWETTBEWERB DES LANDTAGS

Der Landtag von Baden-Württemberg hat bereits im Jahr 
1957 den »Schülerwettbewerb des Landtags zur Förde-
rung der politischen Bildung« ins Leben gerufen. Mit der 
Durchführung des Wettbewerbs ist die Landeszentrale für 
politische Bildung beauftragt. Der Wettbewerb richtet 
sich alljährlich an alle Schülerinnen und Schüler Baden-
Württembergs ab der 9. Klasse (Altershöchstgrenze 25 
Jahre). Die jungen Menschen werden aufgefordert, sich 
mit den unterschiedlichsten politischen Fragestellungen 
zu beschäftigen. 

Zu gewinnen gibt es Reisen ins europäische Ausland, aber 
auch Geld- sowie Buch- und Sachpreise. Teilnehmende 
Lehrerinnen und Lehrer und ihre Schulen erhalten Aner-
kennungen. 

Die aktuellen Themen, Ausschreibungsbedingungen sowie 
weitere Informationen zum Wettbewerb bei: 
Frau Monika Greiner (Tel.: 0711/164099-25 oder 
monika.greiner@lpb.bwl.de)
www.schuelerwettbewerb-bw.de

tionsträger: Landtagspräsident, Ministerpräsident, Frak-
tionsvorsitzender, Minister, Schriftführer, Stenograf. Be-
griffl ichkeiten wie das Mehrheitsprinzip als demokratische 
Grundregel, die absolute Mehrheit, Fraktionsdisziplin, das 
Begriffstrio Legislative, Exekutive und Judikative u. v. m. 
werden direkt erfahrbar. Eine spezielle Vorbereitung auf das 
Spiel im vorbereitenden Unterricht ist in den meisten Fällen 
nicht notwendig. 

B) Der Film
In der aktuellen Form etwa 12 Minuten lang, zeigt der Film 
neben dem Wahlabend im Landtag und den Ergebnissen der 
Landtagswahlen vom 25. März 2001 die konstituierende 
Sitzung des Parlaments, die Wahl des Ministerpräsidenten 
sowie eine etwa fünfminütige Sequenz mit dem Titel »Etat-
recht – das Königsrecht des Parlaments«.

C) Das Abgeordnetengespräch
Elementarer Bestandteil in der Konzeption beider Be-
suchsprogramme (Schulklassen-/Plenarprogramm) ist die 
Begegnung mit (Wahlkreis-)Abgeordneten. Dem fast aus-
schließlich medial erworbenen Wissen über »die Politiker« 
wird eine reale Erfahrung, nämlich die direkte Begegnung 
in einem 30- bzw. 60-minütigen Gespräch mit einem oder 
mehreren Landtagsabgeordneten entgegengesetzt. Die lang-
jährige Erfahrung zeigt: Vorurteile und Werteinstellungen 
ändern sich, wenn Schülerinnen und Schüler die Abgeord-
neten ihres Wahlkreises näher kennen lernen. 

Da die Gesprächszeit knapp bemessen ist, sollte sie gut 
genutzt werden. Deshalb sollte sie Inhalte zum Gegenstand 
haben, die im persönlichen Gespräch mit den Abgeordneten 
besser als im Politikunterricht erfahrbar sind. Am Beispiel 
der Diäten betrachtet, gehört die Frage des Verdienstes der 
Abgeordneten (sowie die Einordnung der Summe) aufgrund 
der verfügbaren Publikationen zu diesem Thema wohl in die 
Unterrichtsvorbereitung. Mit solchem Vorwissen ausgestat-
tet, startet die Diskussion auf ganz anderem Niveau: Nicht 
»Was verdienen die Abgeordneten denn?«, lautet die Frage, 
sondern vielleicht »Verdienen die Abgeordneten denn das, 
was sie bekommen?« 

Zwei Grundformen des Abgeordnetengesprächs3

1. Die »Querbeet-Diskussion« ist abgeleitet aus Fragen, die 
unmittelbar »vor Ort« entstehen und interessieren. Hier 
besteht die Gefahr, dass die Schülerinnen und Schüler sich 
nicht trauen, Fragen zu stellen (große Gruppe, ungewohnte 
Umgebung). Daher empfi ehlt der Besucherdienst, auf jeden 
Fall einige Einstiegsfragen vorzubereiten.
2. Die im Unterricht vorbereitete gezielte »Befragung und 
Diskussion«: Je nach Interesse der Schülerinnen und Schüler 
stehen dabei eher die Abgeordneten mit ihrem persönlichen 
und/oder politischen Werdegang, ihren Motivationen und 
Lebensumständen im Mittelpunkt. Oft werden sie um die 
Darlegung der eigenen (Fraktions-)Position zu allgemein 
politischen bzw. regionalen Fragestellungen gebeten. Von 
Vorteil ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler bereits 
wissen, für welche Aufgaben der Landtag zuständig ist und 
welche Entscheidungsbefugnisse er hat. Mit Blick auf die 
unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte kann es zudem hilf-
reich sein, den Abgeordneten die Themen vorab zu benennen 
(vgl. die Interviews mit Abgeordneten in B 17).

3  Aufgrund der vielfältigen Aufgaben der Abgeordneten kommt es manch-
mal vor, dass sich ein Parlamentarier vertreten lassen muss. Dies sollte 
bei der Vorbereitung auf den Landtagsbesuch beachtet werden.

LEHRERSEMINAR: DER LANDTAG ALS LERNORT

Der Landtag bietet jedes Frühjahr in Zusammenarbeit 
mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg ein Lehrerseminar »Der Landtag als Lern-
ort« an. 

Anmeldung per Mail oder auf dem Postweg über die 
Landeszentrale für politische Bildung, Referat Zukunft 
und Bildung, Herr Robert Feil (Tel.: 07125/152-139 oder 
robert.feil@lpb.bwl.de)

Zu Besuch im Landtag
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Erster Jugendlandtag 
in Baden-Württemberg 2002

Im Landesjubiläumsjahr 2002 fand der erste baden-würt-
tembergische Jugendlandtag statt. 120 engagierte Ju-
gendliche, darunter auch Jugendgemeinderäte, trafen 
sich auf Einladung des Landtagspräsidenten Peter Straub, 
um über landespolitische Zukunftsthemen zu diskutieren 
– auch und so oft wie möglich mit den »echten« Abge-
ordneten. 

Wo sonst Erwachsene über die Geschicke des Landes 
beraten und entscheiden, hatten nun drei Tage lang die 
16- bis 21-Jährigen Gelegenheit, ihre eigene Meinung 
vorzustellen, zu debattieren und in thematischen Ar-

beitsgruppen zu beraten. Schließlich einigten sich die 
»Abgeordneten« auf eine Resolution, die zum Abschluss 
des Jugendparlaments mit Delegierten aller Fraktionen 
diskutiert wurde.

Der erste Jugendlandtag, initiiert und durchgeführt vom 
Landtag Baden-Württemberg und der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg, war eine Veran-
staltung von Jugendlichen für Jugendliche. Ein Experten-
team von Jugendlichen, zusammengestellt und betreut 
von der Landeszentrale für politische Bildung, hatte das 
Programm entwickelt und somit gewährleistet, dass es 
den Anliegen der jugendlichen Teilnehmenden entgegen-
kam. Mit einer eigens entwickelten Internetseite (www.
jugendlandtag.de) wurde das einzigartige Projekt unter-
stützt und beworben.

Zu Besuch im Landtag
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A • Rechte und Funktionen des Landtags

Der Landtag von Baden-Württemberg
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A • Rechte und Funktionen des Landtags

A • Rechte und Funktionen des Landtags
Materialien A 1 – A 31

A 1 Die bundesstaatliche Ordnung

A 2 Die deutschen Länder haben Staatsqualität

Die Bundesrepublik Deutschland ist föderal aufgebaut. Der 
Begriff Föderalismus steht für »Vertrag« oder »Bündnis« 
(vom lateinischen »foedus«) – von der politischen Idee her 
für einen Bundesstaat. Entstanden ist die Bundesrepublik 
Deutschland aus den Ländern der westlichen Besatzungs-
zonen der unmittelbaren Nachkriegszeit, die sich 1949 zur 
Bundesrepublik zusammenschlossen. Nach dem Ende der 
Deutschen Demokratischen Republik traten am 3. Oktober 
1990 fünf weitere Länder der Bundesrepublik bei. 

Im Bundesstaat werden die staatlichen Aufgaben und die 
Staatsgewalt zwischen dem Bund und den Gliedstaaten ver-
teilt. Wer wofür zuständig ist, wird durch das Grundgesetz, 
die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, geregelt.

Jedes Land im Bundesstaat hat Staatsqualität: Es hat eine 
eigene Verfassung, ein eigenes Parlament (Legislative), eine 
eigene Regierung (Exekutive) und einen eigenen Staats- bzw. 
Verfassungsgerichtshof (Judikative). Baden-Württemberg 
hat also eine eigene staatliche Hoheitsmacht und bestimmte 
eigene Herrschaftsbereiche. Das Land kann z. B. Gesetze 
verabschieden, die nur für Baden-Württemberg gelten.

Gleichzeitig ist Baden-Württemberg Teil des Bundesstaats 
und deshalb in seiner Hoheitsmacht durch die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes beschränkt. In der Bundesre-
publik Deutschland hat also keine der beiden Ebenen – weder 
der Bund noch die Länder – die alleinige Macht.

Die Gliederung des Staates in 
Bund und Länder ist als verfas-
sungsrechtliches Organisations-
prinzip im Grundgesetz festge-
schrieben.
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A • Rechte und Funktionen des Landtags

A 3 Das Landeswappen von Baden-Württemberg

Das baden-württembergische Landeswappen ist ein Symbol 
der Einheit. Es will die Traditionen der früheren Länder und 
Landesteile bewahren. Im goldenen Schild zeigt es drei 
schwarze Löwen mit roten Zungen. Dies ist das Wappen der 
Hohenstaufer, die im Mittelalter Kaiser des Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher Nation und Herzöge von Schwaben 
waren. 

Im Großen Landeswappen ruht auf dem Schild eine Krone 
mit Plaketten der historischen Wappen von Franken (weiß-
roter »fränkischer Rechen«), Hohenzollern (schwarz-weiß 
gevierter Schild), Baden (roter Schrägbalken im goldenen 
Feld), Württemberg (drei Hirschstangen), Kurpfalz (staufi -
scher Löwe in Schwarz) und Vorderösterreich (rot-weiß-roter 
Bindenschild). 

Das Große Landeswappen von Baden-Württemberg

ARBEITSAUFTRÄGE A 1 – A 3

◗ Was bedeutet Föderalismus? Beschreibe den Begriff in 
eigenen Worten.
◗ Welches der Wappen im Großen Landeswappen steht für die 
historische Region Baden-Württembergs, in der du lebst?

Das Kleine Landeswappen von Baden-Württemberg

Das Schild wird von dem goldenen Hirsch, dem württember-
gischen Schildhalter zur Linken, und von dem Greif, dem ba-
dischen Schildhalter und Wappentier zur Rechten, gehalten. 
Beide Tiere sind rot bewehrt, d. h. sie sind mit roten Hufen 
bzw. roten Krallen versehen.

Das Große Landeswappen ist ein Symbol staatlicher Hoheit. 
Der Landtag, die Landesregierung, der Ministerpräsident, 
die Ministerien, die Vertretung des Landes beim Bund, der 
Staatsgerichtshof und die obersten Gerichte des Landes, 
der Rechnungshof sowie die Regierungspräsidien führen das 
Große Landeswappen. 

Das Kleine Landeswappen, bei dem auf dem Schild eine 
Blattkrone, die so genannte Volkskrone ruht, dürfen die 
übrigen Landesbehörden und die Notare führen.
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